
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

710-1 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) 
 

1. Aktualisierung 2010 (5. Juni 2010) 
 
 
Das Schulgesetz für den Freistaat Sachsen wurde durch Art. 2 Abs. 10 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen und zur Ände-
rung anderer Gesetze v. 19. Mai 2010, SächsGVBl. S. 142, mit Wirkung vom 5. Juni 2010 wie folgt geän-
dert: 
 

alt 
 
§ 50a  Informationsbefugnis 

(1) … 
(2) Die Schule kann Eltern eines volljährigen 

Schülers, der das 21. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, über den Sachverhalt informieren, wenn 
der Schüler 

1. nicht versetzt wurde, 
2. zu einer Abschlussprüfung nicht zugelassen 

wurde oder sie nicht bestanden hat, 
3. das Schulverhältnis beendet oder 
4. wegen der Absicht, eine Ordnungsmaß-

nahme nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 
oder 5 gegen ihn zu treffen, angehört wird 
oder dies aus den in § 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsVwVfG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. September 2003 
(SächGVBl. S. 614) in Verbindung mit § 28 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 102), in der jeweils geltenden Fassung, 
genannten Gründen unterbleibt. 

 
Der Schüler ist vor einer Information nach Satz 1 
anzuhören; § 1 SächsVwVfG in Verbindung mit 
§ 28 VwVfG gilt entsprechend. Eltern im Sinne 
dieser Bestimmung sind die im Zeitpunkt der Voll-
endung des 18. Lebensjahres des Schülers Per-
sonensorgeberechtigten. 

(3) … 
 

neu 
 
§ 50a  Informationsbefugnis 

(1) (unverändert) 
(2) Die Schule kann Eltern eines volljährigen 

Schülers, der das 21. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, über den Sachverhalt informieren, wenn 
der Schüler 

1. nicht versetzt wurde, 
2. zu einer Abschlussprüfung nicht zugelassen 

wurde oder sie nicht bestanden hat, 
3. das Schulverhältnis beendet oder 
4. wegen der Absicht, eine Ordnungsmaß-

nahme nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 
oder 5 gegen ihn zu treffen, angehört wird 
oder dies aus den in § 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- 
und des Verwaltungszustellungsrechts 
für den Freistaat Sachsen (Sächs-
VwVfZG) vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. 
S. 142), in der jeweils geltenden Fassung, 
in Verbindung mit § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), in der jeweils geltenden 
Fassung, genannten Gründen unterbleibt. 

Der Schüler ist vor einer Information nach Satz 1 
anzuhören; § 1 SächsVwVfZG in Verbindung mit 
§ 28 VwVfG gilt entsprechend. Eltern im Sinne 
dieser Bestimmung sind die im Zeitpunkt der Voll-
endung des 18. Lebensjahres des Schülers Per-
sonensorgeberechtigten. 

(3) (unverändert) 
 

 
 
 


